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Einlieferung in Filialen

– Bis zu 5.000 Sendungen mit einem Gesamtge -

wicht von max. 100 kg bzw. maximal 10 Be häl -

ter mit Sendungen können Sie in den meisten

Filialen der Deutschen Post einliefern. Bitte

fragen Sie Ihren Kundenberater.

– Die Einlieferungsstellen für größere Mengen

erfahren Sie von Ihrem Kundenberater.

Einlieferung in Annahmestellen

Entsprechend der Frankierart liefern Sie bitte

grundsätzlich ein wie folgt:

– mit Frankiervermerk: bei der mit der

Deutschen Post vereinbarten Annahmestelle

– freigestempelte Sendungen: bei der mit der

Deutschen Post vereinbarten Annahmestelle

– absendergestempelte Sendungen: bei der im

Tagesstempel angegebenen Annahmestelle

Belegstück

Bei Einlieferung von ��������� und ��������
������������� muss ein Muster der Sendung

(Belegstück) zur Prüfung vorgelegt werden. Bei

freigestempelten Sendungen ist es in Nullstellung

freizustempeln.

Abholung

– Ab einem Gewicht von 5 t und der Anmeldung

über EDS oder Am.Pro ist die Abholung palet -

tierter Sendungen durch das ELN (Express -

logistiknetz) sogar kostenlos.

– Auch Sendungsmengen mit geringerem Volumen

holen wir gerne durch unseren Service

HIN+WEG bei Ihnen ab. 

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem

Kundenberater. 

Einlieferungslisten

Für die Einlieferung unserer Produkte (außer 

Sendungen zum Einzeltarif) brauchen Sie eine

vollständig ausgefüllte produktbezogene Einliefe-

rungs liste. Diese Listen gibt es kostenlos für Sie:

– über Ihren Kundenberater

– als Download im Internet

Nicht von der Deutschen Post bezogene Einliefe-

rungslisten müssen den postalischen Mustern ent-

sprechen.

Bitte beachten Sie folgende Besonderheiten:

– Für 
��������	���
 gelten eigene

Einlieferungslisten.

– Für die Einlieferung von �����������

������������� wird zusätzlich eine

gesonderte „Vario-Liste“ benötigt. 

– Die Einlieferung von �������������

���	������ (�
� ) unterliegt einem geson -

derten Einlieferungsprozess. Die Einlieferungs -

unterlagen und weitere Infos hierzu hält Ihr

Kundenberater für Sie bereit.

– Bei Einlieferung von ��������������������
mit der Einlieferungsliste online ist den

Sendungen ein Ausdruck der Einlieferungsliste

beizulegen.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem 

Kundenberater.

Einlieferung

Besonderheit beim M-Beutel

– Ihre �������� liefern Sie bei der vorher ver -

ein barten Filiale der Deutschen Post ein.

– Bei der Einlieferung von M-Beuteln ist immer

eine ausgefüllte Einlieferungsliste vorzulegen.

– Zu Ihrer Entlastung bieten wir Ihnen bei größeren

Mengen die Abholung Ihrer Sendungen an. Wen -

den Sie sich dazu bitte an Ihren Kunden berater.

– Die Beutelfahne der M-Beutel ist mit einem

Frankiervermerk ���������
���	�
������������� zu versehen.

– Den Frankiervermerk erhalten Sie im Internet

unter Frankiervermerkberater der Deutschen

Post AG.

– Listen-Vordrucke finden Sie als Download im

Internet. Auch Ihr Kundenberater stellt sie Ihnen

gerne zur Verfügung.

www.deutschepost.de/
einlieferungslisten

www.deutschepost.de/
globalmail/m-beutel
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Die verschiedenen Einlieferungslisten sind den

Besonderheiten der Produkte angepasst.

Bitte füllen Sie die Liste, die zu der von Ihnen ge-

wählten Sendungsart gehört, vollständig aus:

– Absender, bitte immer eintragen

– Kunden-Nr. des Absenders (auch bei

Einlieferung über Dienstleister erforderlich)

– ggf. Kunden-Nr. des Dienstleisters

– ggf. Absenderangaben des Dienstleisters

– ggf. Kunden-Nr. des abweichenden

Zahlungspflichtigen

– ggf. Absenderangaben des abweichenden

Zahlungspflichtigen

– Eine Telefonnummer für Rückfragen

– Versandart

– Summe Stückzahl 

– ggf. aufgeschlüsselt und geordnet nach

Ländergruppe / Beförderungsleistung

Bitte beachten Sie: neue Aufteilung der Länder-

gruppe Europa in Europa (Zone EU) und Europa

(Zone Rest Europa). Für den Versand in die Zone

EU fällt bei einer Reihe von Produkten grund-

sätzlich USt an. Dagegen ist der Versand nach

Europa (Zone Rest Europa) sowie in die Welt

USt-frei. (Details finden Sie unter: 

www.deutschepost.de/globalmail/umsatzsteuer)

– Gesamtgewicht in kg bis auf 3 Stellen nach dem

Komma

– Entgelt (Summe aus Stück- und

Gewichtsentgelt)

– Gesamtentgelt (Summe aus Zwischensummen

und Netto-Summen für aufgezahlte Sendungen)

– gesetzl. USt

– Gesamtentgelt (brutto) = Gesamtentgelt netto

plus gestzl. USt

– gewünschte Zahlungsweise 

– Ihre Unterschrift

– Unsere Einlieferunglisten finden Sie als beschreib -

bare PDF-Dateien im Internet unter der Rubrik

Handhabung bei den jeweiligen Produkten und

unter: www.deutschepost.de/

globalmail/umsatzsteuer



Abrechnung und Bezahlung

Die Abrechnung größerer Sendungsmengen erfolgt immer anhand Ihrer Einlieferungsliste. Je nach Frankierart sind 

verschiedene Abrechnungsarten möglich:

Symbole:  • möglich,  – nicht möglich

1) Bei FRANKIT-Maschinen modellabhängig.
2) Sie bringen den Stückpreis sowie ggf. Preise für Zusatzleistungen auf jeder Sendung auf. Den Kilopreis der Gesamtaussendung können Sie auf

der Einlieferungsliste freistempeln oder bei Einlieferung bezahlen.
3) Die Verwendung von Briefmarken ist möglich, wenn Sie eine von der Deutschen Post zugelassene Absenderstempelmaschine verwenden. Sie

bringen nur den Stückpreis auf den Sendungen auf. Im Tagesstempelabdruck darf die Tagesangabe fehlen. „Entgelt bezahlt“ bzw. „Port payé“
kann die Bezeichnung INFOPOST INTERNATIONAL ersetzen. Den Kilopreis der Gesamtaussendung können Sie auf der Einlieferungsliste frei-
stempeln oder bei Einlieferung bezahlen.

4) Sie versehen die Sendungen mit Frankiervermerk oder einer sonstigen Freimachung  auf der Beutelfahne. Für jede Einlieferung wird eine voll-
ständig ausgefüllte Einlieferungsliste benötigt. Diese finden Sie als beschreibbare PDF-Datei im Internet. Vordrucke stellt Ihnen auch gerne Ihr
Kundenberater zur Verfügung.

Möglichkeiten der Bezahlung
Produkt Briefmarken Frankiermaschine Bar, EC-Karte

(Electronic Cash)
oder Geldkarte

POSTCARD, die
Kundenkarte der
Deutschen Post

Freistempelung
auf der Einliefe-
rungsliste1)

DV-Freimachung
(Lastschrift vom
Konto)

Brief International • • – • – •

Briefe
International 
zum Kilotarif

– •2) • • • •

Infobrief
International •2) •2) • • • •

Infopost /
Variomailing
International

•3) •2) • • • •

International Direct
Mail (IDM)

Über die Möglichkeiten der Bezahlung in Verbindung mit dem speziellen Einlieferungsprozess 
berät Sie gern Ihr Kundenberater.

Presse und Buch
International
(Einzeltarif)

• • – • – •

Presse und Buch
International
(Kilotarif)

– •2) • • • •

M-Beutel – – – •4) – –
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Deutschen Post AG 
BRIEF INTERNATIONAL (AGB BRIEF INTERNATIONAL)

1 Geltungsbereich und Rechtsgrundlagen
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nachfolgend „AGB”, gelten für Ver träge mit

der Deutschen Post AG und ihren verbundenen Unternehmen, nachfolgend „Deutsche
Post”, über die grenzüberschreitende Beförderung von Briefen und brief ähnlichen
Sendungen, nachfolgend „Sendungen”. Der Geltungsbereich schließt be sonders verein-
 barte Zusatz- und Nebenleistungen ein. Diese AGB umfassen insbesondere folgende
Produkte und Leistungen:

1. Brief, Postkarte, Infopost International, Infobrief International, Presse und Buch
International, Blindensendung und Briefe zum Kilotarif; (Briefsendungen),

2. Päckchen International, Economy Päckchen, Premium Päckchen; (Päckchen),

3. Einschreiben, Wertbrief International, Eigenhändig, Rückschein, Nachnahme, Eil
International, Internationale Werbeantwort, Internationaler Antwortschein,
Anschriftenprüfung/-mitteilung; (Zusatzleistungen),

4. Nachsendung von Briefsendungen und Päckchen.

(2) Ergänzend zu diesen AGB gelten das Verzeichnis „Leistungen und Preise“ und die
Broschüre „Internationaler Briefversand: Wichtige Informationen für Gestaltung und
Einlieferung.“, in der jeweils gültigen Fassung, die bei den Geschäftsstellen der
Deutschen Post und im Internet zur Einsichtnahme be reitgehalten werden. Zudem gelten
spezielle Leistungsbeschreibungen und Be för derungsbedingungen, auf die allgemein
in dem Verzeichnis „Leistungen und Preise” oder im Einzelfall gegenüber dem Ab -
sender verwiesen wird.

(3) Soweit – in folgender Rangfolge – durch zwingende gesetzliche Vor schriften, Einzel -
vereinbarungen, die in Absatz 2 genannten speziellen Bedingungen und diese AGB
nichts anderes bestimmt ist, findet der Weltpostvertrag und seine Nebenabkommen
(insbesondere Ergänzende Briefpostbestimmungen), nachfolgend „Verträge des
Weltpostvereins”, in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.

2 Vertragsverhältnis – Begründung und Ausschluss von Verbotsgut
(1) Der Absender ist verpflichtet, vor dem Abschluss des Beförderungs vertrages zu erklären,

ob Inhalt der Sendung die in Absatz 2 näher bestimmten ausgeschlossenen Güter
(„Verbotsgüter”) sind. Die Deutsche Post erklärt bereits jetzt, dass sie im Grundsatz
keine Beförderungsverträge über Verbotsgüter schließt. Schaltermitarbeiter, Zu steller,
Abholfahrer und andere, nicht leitende Mitarbeiter der Deutschen Post und sonstige
Erfüllungsgehilfen sind nicht be rechtigt, Beförderungsverträge über Sendungen mit
Verbotsgütern zu schließen. Die Deutsche Post akzeptiert die Über gabe von Sen dungen
durch oder für den Absender und deren Übernahme in die Obhut der Deutschen Post
oder von ihr beauftragter Unternehmen (Ein lieferung bzw. Abholung) als Nachweis des
Abschlusses des Beförderungs ver trages nur, wenn Inhalt der Sendung kein Verbotsgut
ist. Der Ab sender kann die Übernahme von Sendungen, die Verbotsgüter enthalten, nicht
als Annahme seines Angebots auf Abschluss eines Beförderungsvertrages verstehen.
Entgegenstehenden Allgemeinen Ge schäftsbedingungen des Absenders wird hiermit
ausdrücklich widersprochen.

(2) Verbotsgüter sind:
1. Sendungen, deren Inhalt, äußere Gestaltung, Beförderung oder Lagerung gegen ein
gesetzliches oder behördliches Verbot, insbesondere gegen Aus-, Einfuhr- oder zoll-
rechtliche Bestimmungen des Einlieferungs-, Durchgangs- oder Be stim mungslandes
verstoßen oder besondere Einrichtungen (z. B. für temperaturgeführtes Gut), Sicher heits -
vorkehrungen oder Genehmigungen er fordern; hierzu gehören auch Sendungen bzw.
Güter, deren Beförderung nach den Verträgen des Weltpostvereins nicht zu gelassen ist,
wie solche, deren Inhalt gegen Vorschriften zum Schutz geistigen Eigentums verstößt,
einschließlich gefälschter oder nicht lizenzierter Kopien von Produkten
(Markenpiraterie);

2. Sendungen, durch deren Inhalt oder äußere Beschaffen heit Personen verletzt, infiziert
oder Sachschäden verursacht werden können;

3. Sendungen, die lebende Tiere oder sterbliche Überreste von Menschen enthalten;
ausgenommen sind wirbellose Tiere wie Bienen-Königinnen und Futterinsekten, sofern
der Absender sämtliche Vorkehrungen trifft, die einen gefahrlosen, tiergerechten
Transport ohne Sonderbehandlung sicherstellen;

4. Sendungen, die Betäubungsmittel oder berauschende Mittel enthalten;

5. Sendungen, deren Beförderung und/oder Lagerung gefahrgutrechtlichen Vorschriften
unterliegt; ausgeschlossen sind auch alle gemäß den jeweils gültigen IATA- und ICAO-
Gefahrgutvorschriften nicht uneingeschränkt zugelassenen Güter;

6. Sendungen mit einem tatsächlichen Wert von mehr als 25.000 EUR; die Haftungs -
beschränkungen gemäß Abschnitt 6 bleiben von dieser Wertgrenze unberührt;

7. Sendungen, die Geld oder andere Zahlungsmittel, Edelmetalle, Schmuck, Uhren,
Edelsteine oder andere Kostbarkeiten oder Wertpapiere, für die im Schadensfall keine
Sperrung sowie Aufgebots- und Ersatzverfahren durchgeführt werden kann, enthalten.
Aus nahms weise sind bestimmte besonders wertvolle Güter, aber nur in Sendungen mit
der Zusatzleistung Wertbrief International, zugelassen, und zwar die in der Broschüre
„Internationaler Briefversand: Wichtige Informationen für Gestaltung und
Einlieferung.” aufgezählten Güter: 

a) der Valorenklasse II (außer Geld oder andere Zahlungsmittel), bis zu einem tatsäch-
lichen Wert von 500 EUR
b) der Valorenklasse I bis zu einem tatsächlichen Wert von 5.000 EUR. 

Zugelassen sind außerdem Sendungen mit der Zusatzleistung Einschreiben, die Brief -
marken, Telefonkarten und geringwertige Güter dieser Klassen (z. B. Mode schmuck,
und Werbeartikel), jeweils bis zu einem tatsächlichen Wert von 30 Sonder ziehungs -
rechten des Internationalen Währungsfonds (SZR) pro Sendung, sowie einzelne
Fahrkarten und einzelne Eintrittskarten enthalten.

8. Sendungen, die nicht oder nicht ausreichend freigemacht sind und in der Absicht
eingeliefert werden, die Beförderungsleistung ohne Zahlung der dafür geschuldeten
Vergütung zu erschleichen.

(3) Entspricht eine Sendung hinsichtlich ihrer Beschaffenheit (Größe, Format, Ge  wicht, Inhalt
usw.) oder in sonstiger Weise nicht den in Abschnitt 1 Abs. 2 ge nannten Bedingungen
oder diesen AGB, so steht es der Deutschen Post frei, 
1. die Annahme der Sendung zu verweigern oder 
2. eine bereits übergebene/übernommene Sendung zurückzugeben oder zur Abholung
bereitzuhalten oder 
3. diese ohne Benachrichtigung des Absenders , auch auf einem anderen als dem ver-
einbarten Weg (z. B. per Land- oder See- statt per vorgesehenem Luft transport) –
soweit erforderlich und/oder gesetzlich vorgeschrieben, zu befördern und ein entspre-
chendes Entgelt gemäß Abschnitt 5 Abs. 3 nachzufordern.Entsprechendes gilt bei
Verdacht auf ausgeschlossene Sendungen oder auf sonstige Vertragsverstöße, und
wenn der Absender auf Verlangen der Deutschen Post Angaben dazu verweigert.

(4) Erlangt die Deutsche Post erst nach Übergabe der Sendung Kenntnis davon, dass die
Sendung Verbotsgüter enthält, oder verweigert der Ab sender auf Verlangen der
Deutschen Post bei Verdacht auf Ver bots  güter An gaben dazu, erklärt die Deutsche Post
bereits jetzt die Anfechtung eines etwaigen Beför derungs vertrages wegen arg listiger
Täuschung. Die Deutsche Post ist nicht zur Prüfung von Be  för de rungsausschlüssen
gemäß Absatz 2 verpflichtet. Die Deutsche Post ist jedoch bei Verdacht auf solche Aus -
schlüsse zur Öffnung und Überprüfung der Sendungen berechtigt. Sie nimmt ferner
auf grund von EU-Luftsicherheitsvorschriften pflichtgemäß regelmäßige Überprüfungen
vor. Werden bei diesen Überprüfungen Güter festgestellt, oder besteht ein be  gründeter
Verdacht auf solche, die nicht – wie vereinbart bzw. vorgesehen – per Luftfahrzeug
be fördert werden dürfen, so ist die Deutsche Post zur Be förderung un beschadet ihrer
anderen Rechte aus Absatz 3 auf dem Land- oder Seeweg berechtigt.

(5) Der Absender kann selbst dann keine Rechte hinsichtlich eines etwaigen Ver trags -
schlusses, der Behandlung, des geschuldeten Entgelts, der Haftung usw. aus der unbe-
 anstandeten Annahme und Beförderung seiner Sendung herleiten, wenn er diese mit
einem Kennzeichen ver sieht, das auf eine unter die Absätze 2 bis 4 fallende Be -
schaffen heit verweist oder wenn er in sonstiger Weise auf Verbotsgüter hinweist.

3 Rechte, Pflichten und Obliegenheiten des Absenders
(1) Weisungen des Absenders, mit der Sendung in besonderer Weise zu verfahren, sind nur

dann verbindlich, wenn diese in der in dem Ver zeichnis „Leistungen und Preise” fest-
gelegten Form erfolgen (Vorausverfügungen). Der Absender hat keinen Anspruch auf
Beachtung von Weisungen, die er der Deutschen Post nach Übergabe/Übernahme der
Sendungen erteilt.

AGB BRIEF INTERNATIONAL
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(2) Eine Kündigung durch den Absender nach Übergabe/Übernahme der Sendungen in die
Obhut der Deutschen Post ist ausgeschlossen.

(3) Dem Absender obliegt es, ein Produkt der Deutschen Post oder ihrer verbundenen
Unternehmen mit der Haftung oder Versicherung zu wählen, die seinen Schaden bei
Verlust, Beschädigung oder einer sonst nicht ordnungsgemäßen Leistung am ehesten
deckt.

(4) Der Absender hat die Sendungen ausreichend zu kennzeichnen, wobei die äußere Ver -
packung keine Rückschlüsse auf den Wert des Gutes zulassen darf. Er hat sie so zu
ver packen, dass sie vor Verlust und Beschädigung ge schützt sind und dass auch der
Deutschen Post und Dritten keine Schäden entstehen. Näheres bestimmen die speziellen
Leistungsbeschreibungen und Beförderungsbedingungen gemäß Abschnitt 1 Abs. 2.

(5) Der Absender hat die Aus- und Einfuhrbestimmungen sowie die Zollvor schriften des
Abgangs-, Durchgangs- und Bestimmungslandes einzuhalten. Der Absender hat die
erforderlichen Begleitpapiere (Zollinhaltserklärung, Ausfuhrgenehmigungen usw.) voll-
ständig und wahrheitsgemäß auszufüllen und der Sendung beizufügen.

(6) Die Deutsche Post übernimmt für den Inhalt der Sendungen und Papiere keinerlei Ver -
antwortung. Der Absender trägt vielmehr die Verantwortung und das Risiko für alle
Folgen, die aus einem – auch nach anderen Bestimmungen als diesen AGB – unzuläs-
sigen Güterversand in das Ausland und Verstößen gegen solche Vorschriften resultieren.

4 Leistungen der Deutschen Post
(1) Die Deutsche Post befördert die Sendung und übergibt sie den beteiligten ausländischen

Unternehmen zur Weiterbeförderung und Ablieferung an den jeweiligen Emp fänger.
Die Einhaltung einer bestimmten Lieferfrist oder eines bestimmten Ab  lieferungs termins
ist nicht geschuldet, soweit nicht für einzelne Produkte in den in Abschnitt 1 Abs. 2
genannten besonderen Bedingungen etwas anderes geregelt ist.

(2) Die Deutsche Post bescheinigt dem Absender bei Sendungen mit den Zusatz leistungen
Einschreiben, Wertbrief International, Nachnahme, Rückschein und Eigenhändig die
Übernahme der Sendungen.

(3) Die Deutsche Post befördert die ihr von ausländischen Unternehmen zurückgegebenen
(z. B. unzustellbaren) Sendungen im Inland an den Absender zurück und liefert sie
unter der von ihm angegebenen inländischen Anschrift ab, soweit der Absender eine
entsprechende Vorausverfügung getroffen hat. Für die Ablieferung dieser Sendungen
(Rückgabe an den Absender) gilt Abschnitt 4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der Deutschen Post BRIEF NATIONAL (AGB BRIEF NATIONAL) entsprechend, soweit in
den vorliegenden AGB keine besonderen Regelungen vorgesehen sind.

(4) Kann eine gemäß Absatz 3 zurückbeförderte Sendung nicht an den Absender zurück-
 gegeben werden, ist die Deutsche Post zur Öffnung berechtigt. Ist der Ab sender oder
ein sonstiger Berechtigter nicht zu ermitteln oder ist eine Rückgabe der Sendung aus
anderen Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar, ist die Deutsche Post nach Ab -
lauf einer angemessenen Frist zu deren Verwertung nach den gesetzlichen Vorschriften
berechtigt. Die Deutsche Post darf Sendungen nach den gesetzlichen Vorschriften
sofort verwerten, wenn der Absender die Rücknahme der Sendung verweigert.
Unverwertbares und verdorbenes Gut oder Sendungen im Sinne des Abschnitts 2 Abs.
2 Ziffer 2,3 und 5 kann die Deutsche Post sofort vernichten.

(5) Die Deutsche Post führt auf Antrag des Absenders oder des Empfängers Nach for -
schungen nach dem Verbleib von Sendungen durch. Nachforschungs aufträge können
nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten, beginnend mit dem Tag der Einlieferung
der Sendung, gestellt werden.

5 Entgelt
(1) Der Absender ist verpflichtet, für jede Leistung das dafür in dem Verzeichnis

„Leistungen und Preise” oder einer anderen Preisliste vorgesehene Entgelt zu zahlen.
Die Entgelte verstehen sich mangels ausdrücklicher anderweitiger Bestimmung als
Nettopreise, zu denen der Absender zusätzlich die gesetzliche Umsatzsteuer (soweit
diese anfällt) entrichtet.

(2) Der Absender hat das Entgelt im Voraus, spätestens bei Einlieferung der Sen dung zu
zahlen (Frankierung), soweit nicht die in Abschnitt 1 Abs. 2 genannten Bedingungen
besondere Zahlungsmodalitäten enthalten.

(3) Der Absender hat der Deutschen Post über das Beförderungsentgelt hinaus sämt liche
Kosten zu erstatten, die sie aus Anlass der Beförderung der Sendung im Interesse des
Absenders verauslagt (Zölle, Ein- und Ausfuhrabgaben, Ge stellungs entgelte usw.). Der
Absender stellt die Deutsche Post insoweit von sämtlichen An sprüchen Dritter frei. Der
Absender hat der Deutschen Post ferner die Kosten zu ersetzen, die ihr aus Anlass
einer Rückbeförderung seiner Sendung gemäß Abschnitt 4 Abs. 3 entstehen (Rück -
sendungsentgelte, Gestellungsentgelte, Verpackungs- und Lagerentgelte usw.).

6 Haftung
(1) Die Deutsche Post haftet für Verlust, Beraubung und Beschädigung von be  dingungs ge-

rechten Sendungen sowie für die schuldhafte nicht ordnungsgemäße Erfüllung sonstiger
Vertragspflichten nur im Umfang des unmittelbaren vertragstypischen Schadens und
bis zu bestimmten Höchstbeträgen gemäß Absatz 3.

(2) Die Deutsche Post ist von der Haftung gemäß Absatz 1 befreit, soweit der Schaden auf
Umständen beruht, die sie auch bei größter Sorgfalt nicht ver meiden und deren Folgen
sie nicht abwenden konnte (z. B. Streik, höhere Gewalt, Beschlagnahme). Entsprechen des
gilt für Schäden, die auf ein schuldhaftes oder nachlässiges Ver halten des Absenders,
einen Verstoß gegen die Obliegenheiten gemäß Abschnitt 3 Abs. 3, die Beschaffenheit
des Inhalts oder einen sonstigen gesetzlichen, insbesondere im Weltpostvertrag und
den Ergänzenden Briefpostbestimmungen bestimmten Haftungsausschluss zurückzu-
führen sind. Die Deutsche Post haftet nicht für ausgeschlossene Sendungen gemäß
Abschnitt 2 Abs. 2. (3) Die Haftung der Deutschen Post gemäß Absatz 1 ist auf folgen-
de Höchstbeträge begrenzt:
1. Für Sendungen mit der Zusatzleistung Einschreiben entsprechend Weltpost vertrag
und den Ergänzenden Briefpostbestimmungen auf 30 Sonderziehungs rechte des
Internationalen Währungsfonds (SZR) pro Sendung.
2. Für Sendungen mit der Zusatzleistung Wertbrief International  auf den Betrag der
vereinbarten Haftung, maximal jedoch 5.000 EUR. Die Wert grenzen gemäß Abschnitt 2
Abs. 2 Nr. 6 und 7 bleiben unberührt.
3. Für die Zusatzleistung Nachnahme – nur für Fehler bei der Einziehung oder Über -
mittlung des Betrages nach Ablieferung der Sendung – auf den Nachnahme betrag.

(4) Darüber hinaus ist eine Haftung der Deutschen Post, soweit nicht zwingende Rechts -
vor schriften entgegenstehen, ausgeschlossen. Dies gilt auch für Ansprüche aus
Nebenpflichtverletzungen und für alle außervertraglichen Ansprüche.

(5) Ansprüche nach Absätzen 1 und 3 sind ausgeschlossen, wenn der Absender nicht
innerhalb einer Frist von sechs Monaten, beginnend mit dem Tag der Einlieferung der
Sendung, einen Nachforschungsantrag gestellt hat.

(6) Die Haftung des Absenders gemäß Weltpostvertrag und den Ergänzenden Brief post -
bestimmungen) bleibt unberührt. Der Absender haftet vor allem für den Schaden, der
der Deutschen Post oder Dritten aus der Versendung ausgeschlossener Güter gemäß
Abschnitt 2 Abs. 2 oder der Verletzung seiner Pflichten gemäß Abschnitt 3 entsteht.
Der Absender stellt insoweit die Deutsche Post von jeglichen Ansprüchen Dritter frei,
soweit dem nicht gesetzliche Haftungsbeschränkungen entgegen stehen.

7 Verjährung
In ergänzender Anwendung des § 439 HGB verjähren alle Ansprüche im Geltungs -
bereich dieser AGB in einem Jahr. Die Verjährung beginnt mit Ablauf des Tages, an
dem die Sendung abgeliefert wurde oder hätte abgeliefert werden müssen.

8 Sonstige Regelungen
(1) Der Absender kann Ansprüche gegen die Deutsche Post, ausgenommen Geld forde -

rungen, weder abtreten noch verpfänden. 

(2) Der Absender kann gegen An sprüche der Deutschen Post nur mit rechtskräftig festge-
stellten oder unbestrittenen Forderungen aufrechnen.

(3) Ausschließlicher Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten mit Kaufleuten, juristischen
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlicher Sondervermögen aus
Verträgen, die diesen AGB unterliegen, ist Bonn.

Stand: 01.07.2010  
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Deutsche Post AG
Global Mail
Produktmanagement Brief Export
53250 Bonn

Stand: 07/2010

Mat.-Nr. 675-602-164

Service Brief International

0180 1 80 5555
3,9 ct pro angefangene Minute aus den deutschen Festnetzen;
höchstens 42 ct pro angefangene Minute aus den deutschen
Mobilfunknetzen.
Montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr,
samstags von 8 bis 14 Uhr
(außer an bundeseinheitlichen Feiertagen).

www.deutschepost.de/globalmail

Nutzen Sie auch unsere eFiliale im Internet. Hier erhalten
Sie alles, was Sie für den Brief- und Paketversand brauchen.

www.deutschepost.de/efiliale


